






Satzung vom 14. Januar 2019 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen 
(Bestattungsgebührenordnung) vom 4. Mai 2014 

 

Satzung vom 14. Januar 2019 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen 

(Bestattungsgebührenordnung) vom 4. Mai 2014 
 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 11 und 13 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Aach am 14. Januar 2019 
folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1  

§ 4 Ziffer 2 der Bestattungsgebührenordnung erhält folgende neue Fassung: 

„2. Gebühren für die Bestattung 
Dies sind die Gebühren für das Öffnen und Schließen des Grabes, die Durchführung, 
der Beerdigung und die Stellung der Träger 

2.1 für Erwachsene und Kinder über 10 Jahre 
 a) mit Stellung der Träger        560,00 € 
 b) ohne Stellung der Träger 441,00 € 
2.2 für Kinder bis 10 Jahre  268,00 € 
2.3 für Totgeburten  197,00 € 
2.4 für Aschenurnen 268,00 € 
2.5 Zuschlag für das Tieferlegen eines Sarges 226,00 € 
2.6 Grabdekoration 214,00 € 
2.7 zusätzliche Trauerfeier vor der Urnenbestattung 268,00 €“ 

 

§ 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder von aufgrund der GemO erlassenen Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser 
Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Aach geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

Aach, den 14. Januar 2019 

 
Ossola, Bürgermeister 
 

  


